
B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 27. Juni 1979 betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Arlberg Schnellstraße Finanzierungsgesetz 

ge~üldert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll auch 

die Erhaltung der Teilstrecke von Flirsch-Ost bis St. Anton am Arlberg 

und Danöfen bis Dalaas-West an die Arlberg Straßentunnel Aktiengesell

schaft übertragen werden. Nach den bisherigen Abrechnungen und den noch 

zu erbringenden Leistungen beträgt der Fremdmittelbedarf für die Arlberg 

Tunnel f;trecke 801;"ie der beicJ.ersei tigen Rampenstrecken am Ende der Bauzeit 

sechs t;~_~.~:',..;_:~c;' Schilling. Auf diesen Betrag soll deJ: Haftungsrahmen des 

Bundes für das Kapital und in gleicher Höhe auch für Zinsen und Kosten 

durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates erhöht werden. 

Gleichzeitig soll das Grundkapital der Arlberg Straßen tunnel Aktiengesell

schaft um 100 Millionen Schilling auf 400 Billionen Schilling aufge

stockt werden. Vom Erhöhungsbetrag übernehmen entsprechend den bisherigen 

Beteiligungsverhältnissen der Bund 60 Millionen Schilling, das Land Tirol 

26 Millionen Schilling und das Land Vorarlberg 14 Millionen Schilling. 

Wei ters soll die Gesamtsurn..rne der nicht rückzahlbaren Zuschüsse der Länder 

Tirol und Vorarlberg von bisher 21;0 Millionen Schilling auf 320 Millionen 

Schilling erh6ht werden. 

Nach der Ecchtsansicbt des Bundeskan7.leramtes-Verfassungsdienst 

unterliegen von dem gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

dje Be!':;L~immungen des Art.1 Z.7 (Eaftungs):tJhmen) so·vJie des Art. 11 

(Vollzicl1ung) soweit. er sich auf die vorgenannten Bestimmung-en bezieht, 

jm Sinn~ des Art. 42 Abs.5 B-VG, nicht dem Einspruchsrecht des Bundes

rat.es. 

Dcr Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 

vom 10. Juli 1979 in Verhandlung genommen und einstin~ig beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen l keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß Boreit den 

~ntrc:-2, der Bundesrat. ,-.'Olle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 27. Juni 1979 be

treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arlberg Schnellstraße Finanzierungs

gesetz geändert wird, wird - soweit er dem Einspruchsrecht des Bundes

rates unterljegt - kein Einspruch erhoben. 
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